
1Ausgegeben: 17. 12. 2012

Haushaltsbegleitgesetz 2013/14

Der Landtag hat am 14. Dezember 2012 das folgende
Ge setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 1. Janu-
ar 2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 24. April 2012 (GBl. S. 209, 211), wird
wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„23 Prozent des Landesanteils an der Einkommen-
steuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer
und der Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteu-
eraufkommens (Gewerbesteuerumlage) abzüglich
eines Betrags von 569 Millionen Euro im Jahr
2013, 560 Millionen Euro im Jahr 2014, 535 Mil-
lionen Euro in den Jahren 2015 und 2016 und 
235 Millionen Euro ab dem Jahr 2017.“

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. im Jahr 2013 88,44 Prozent und ab dem Jahr
2014 88,45 Prozent des Aufkommens der Fi-
nanzausgleichsumlage.“

2. In § 2 wird die Nummer 5 aufgehoben. Die bisherigen
Nummern 6 bis 12 werden die Nummern 5 bis 11.

3. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „Wehrpflichtigen
der Bundeswehr“ durch die Wörter „Wehrdienst-
leistenden nach dem Wehrpflichtgesetz“ ersetzt.

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Studierenden an einer Hochschule (Haupt hörer)
auf ihrem Gebiet. Für die Zahl der Studierenden
und ihre Verteilung auf die Gemeinden ist die

Bundesstatistik für das Hochschulwesen für das
Wintersemester, das im vorangegangenen Jahr
endet, maßgebend.“

4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Wörter „im Jahr 2002
84,4 Millionen Euro“ durch die Wörter „im
Jahr 2013 112,3 Millionen Euro und im Jahr
2014 114,5 Millionen Euro“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Zuweisungen werden auf die einzelnen
Stadt- und Landkreise wie folgt aufgeteilt:

Kreis Prozent
__________________________________________________________________

Stuttgart, Stadtkreis 7,79
Böblingen 2,77
Esslingen 3,98
Göppingen 2,20
Ludwigsburg 3,58
Rems-Murr-Kreis 3,09
Heilbronn, Stadtkreis 1,58
Heilbronn, Landkreis 2,63
Hohenlohekreis 1,12
Schwäbisch Hall 1,90
Main-Tauber-Kreis 1,49
Heidenheim 1,35
Ostalbkreis 2,78
Baden-Baden, Stadtkreis 0,47
Karlsruhe, Stadtkreis 1,26
Karlsruhe, Landkreis 4,62
Rastatt 2,12
Heidelberg, Stadtkreis 0,71
Mannheim, Stadtkreis 4,71
Neckar-Odenwald-Kreis 1,51
Rhein-Neckar-Kreis 4,77
Pforzheim, Stadtkreis 0,52
Calw 1,35
Enzkreis 2,20
Freudenstadt 1,17
Freiburg, Stadtkreis 0,79
Breisgau-Hochschwarzwald 3,45
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Emmendingen 1,43
Ortenaukreis 4,18
Rottweil 1,57
Schwarzwald-Baar-Kreis 2,13
Tuttlingen 1,44
Konstanz 2,13
Lörrach 2,18
Waldshut 1,71
Reutlingen 2,42
Tübingen 1,78
Zollernalbkreis 1,65
Ulm, Stadtkreis 0,76
Alb-Donau-Kreis 2,56
Biberach 1,54
Bodenseekreis 1,87
Ravensburg 3,15
Sigmaringen 1,59
__________________________________________________________________

Summe 100,00.“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„Der sich nach den Sätzen 2 bis 5 ergebende
Zuweisungsbetrag erhöht sich im Jahr 2010 um
7,1 Millionen Euro, im Jahr 2011 um 8,2 Millio-
nen Euro, im Jahr 2012 um 9,3 Millionen Euro,
im Jahr 2013 um 10,4 Millionen Euro und ab
dem Jahr 2014 um 11,5 Millionen Euro.“

bb) Satz 7 wird wie folgt gefasst:

„Die Zuweisungen werden auf die einzelnen
Stadt- und Landkreise wie folgt aufgeteilt:

Kreis Prozent
__________________________________________________________________

Stuttgart, Stadtkreis 1,179
Böblingen 3,114
Esslingen 2,578
Göppingen 2,129
Ludwigsburg 2,710
Rems-Murr-Kreis 3,132
Heilbronn, Stadtkreis 0,264
Heilbronn, Landkreis 2,978
Hohenlohekreis 1,952
Schwäbisch Hall 3,493
Main-Tauber-Kreis 2,681
Heidenheim 1,570
Ostalbkreis 3,677
Baden-Baden, Stadtkreis 0,277
Karlsruhe, Stadtkreis 0,543
Karlsruhe, Landkreis 3,770
Rastatt 2,456
Heidelberg, Stadtkreis 0,369
Mannheim, Stadtkreis 0,535
Neckar-Odenwald-Kreis 2,713
Rhein-Neckar-Kreis 4,147
Pforzheim, Stadtkreis 0,315
Calw 2,563

Enzkreis 2,007
Freudenstadt 2,519
Freiburg, Stadtkreis 0,443
Breisgau-Hochschwarzwald 4,023
Emmendingen 2,303
Ortenaukreis 4,717
Rottweil 1,973
Schwarzwald-Baar-Kreis 2,415
Tuttlingen 1,875
Konstanz 2,043
Lörrach 2,304
Waldshut 2,812
Reutlingen 2,749
Tübingen 1,899
Zollernalbkreis 2,373
Ulm, Stadtkreis 0,323
Alb-Donau-Kreis 3,037
Biberach 2,919
Bodenseekreis 2,025
Ravensburg 3,787
Sigmaringen 2,309
__________________________________________________________________

Summe 100,00.“

5. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 1 wird der Betrag „20 Millio-
nen Euro“ durch den Betrag „30 Millionen Euro“
ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die restliche Verkehrslasten-Verbundmasse wird

1. zu 59,4 Prozent für laufende Zuweisungen an
Landkreise nach § 25,

2. zu 24,2 Prozent für laufende Zuweisungen an
Gemeinden nach § 26,

3. zu 16,4 Prozent für Zuweisungen an Gemeinden
nach § 27 Absatz 1

verwendet.“ 

6. § 29 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Den Zuweisungen wird der Betrag vorweg ent-
nommen, den das Land an Rechteinhaber zur Ab-
geltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber
Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt.“ 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Kinderzahlen werden bei einer wöchentlichen
Betreuungszeit

1. von bis zu 25 Stunden 0,4-fach,

2. von mehr als 25 bis zu 35 Stunden 0,6-fach,

3. von mehr als 35 Stunden 1-fach

gewertet.“
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7. § 29 c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Land fördert die Betriebsausgaben der
Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in
der Kindertagespflege. Dazu erhalten die Gemein-
den sowie die Stadt- und Landkreise im Jahr 2013
Zuweisungen in Höhe von 477 Millionen Euro. Die
Zuweisungen nach Satz 2 erhöhen sich um die auf
das Land entfallenden Mittel des Bundes zur Be-
triebskostenförderung nach dem Kinderförderungs-
gesetz. Die Bundesmittel werden mit dem Ansatz
im Haushaltsplan des Landes angesetzt. Mehr-
oder Minderbeträge aus der endgültigen Abrech-
nung der Bundesmittel werden bei der Verteilung
der Mittel im darauf folgenden Jahr berücksichtigt.
Ab dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbezie-
hung der Bundesmittel zur Betriebskostenförde-
rung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Mittel
sind zweckgebunden zu verwenden.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Der Ermittlung der Betriebsausgaben nach
Ab satz 1 Satz 6 werden die Nettobetriebsausgaben
des Verwaltungshaushalts für Tageseinrichtungen
und die Kindertagespflege nach der Jahresrech-
nungsstatistik des zweitvorangegangenen Jahres
zugrunde gelegt. Der auf die unter dreijährigen
Kinder entfallende Anteil an den Nettobetriebsaus-
gaben wird auf der Grundlage der gewichteten Kin-
derzahlen des zweitvorangegangenen Jahres ermit-
telt; der Gewichtung liegen die in § 29 b Absatz 2
und die im folgenden Absatz 3 genannten Faktoren
zugrunde. Zur Ermittlung der Bruttobetriebsausga-
ben werden die Nettobetriebsausgaben für die unter
dreijährigen Kinder pauschal um einen Elternanteil
von 8 Prozent erhöht. Die Bemessungsgrundlage
für die prozentuale Beteiligung des Landes nach
Absatz 1 Satz 6 im laufenden Jahr wird ermittelt,
indem die Bruttobetriebsausgaben durch die Zahl
der nach Absatz 3 umgerechneten Kinder des
zweit vorangegangenen Jahres dividiert und mit der
umgerechneten Zahl der Kinder des vorangegange-
nen Jahres multipliziert wird.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab -
sätze 3 und 4.

d) Der neue Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dabei werden gewertet:

1. die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen mit
einer wöchentlichen Betreuungszeit 

a) von bis zu 25 Stunden 0,5-fach,

b) von mehr als 25 bis zu 35 Stunden 0,7-fach,

c) von mehr als 35 Stunden 1-fach;

2. die Zahl der Kinder in der Kindertagespflege
mit einer wöchentlichen Betreuungszeit 

a) von bis zu 25 Stunden 0,3-fach,

b) von mehr als 25 bis zu 35 Stunden 0,5-fach,

c) von mehr als 35 Stunden 0,7-fach.“

e) Im neuen Absatz 3 wird Satz 3 aufgehoben. 

f) Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Zahl der Kinder bestimmt sich nach der Kin-
der- und Jugendhilfestatistik. Für die Zahl der Kinder
nach Absatz 3 ist das Ergebnis der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanz aus -
gleichs jahr vorangegangenen Jahres maßgebend. So-
weit Einzelangaben aus der Statistik nicht übermittelt
werden dürfen, gelten jeweils zwei Kinder als betreut.“

8. In § 39 wird folgender Absatz 36 angefügt:

„(36) Für die Jahre 2012 und 2013 bleibt die vom
Statistischen Landesamt auf der Grundlage der
Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfort-
schreibung bestimmend. Im Jahr 2014 wird die vom
Statistischen Landesamt auf der Grundlage der
Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfort-
schreibung zum 30. Juni 2012 zu 50 Prozent und die
auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte
Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2013 zu 
50 Prozent berücksichtigt. Im Jahr 2015 wird die vom
Statistischen Landesamt auf der Grundlage der
Volkszählung 1987 weitergeführte Bevölkerungsfort-
schreibung zum 30. Juni 2012 zu 25 Prozent und die
auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte
Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2014 zu 
75 Prozent berücksichtigt.“

Artikel 1 a

Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

§ 11 Absatz 5 Satz 7 des Finanzausgleichsgesetzes, zu-
letzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird wie
folgt gefasst:

„Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Stadt- und
Landkreise wie folgt aufgeteilt: 

Kreis Prozent
__________________________________________________________________

Stuttgart, Stadtkreis 1,192
Böblingen 3,110
Esslingen 2,585
Göppingen 2,121
Ludwigsburg 2,709
Rems-Murr-Kreis 3,138
Heilbronn, Stadtkreis 0,263
Heilbronn, Landkreis 2,976
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Hohenlohekreis 1,944
Schwäbisch Hall 3,489
Main-Tauber-Kreis 2,670
Heidenheim 1,572
Ostalbkreis 3,671
Baden-Baden, Stadtkreis 0,276
Karlsruhe, Stadtkreis 0,549
Karlsruhe, Landkreis 3,765
Rastatt 2,456
Heidelberg, Stadtkreis 0,372
Mannheim, Stadtkreis 0,541
Neckar-Odenwald-Kreis 2,707
Rhein-Neckar-Kreis 4,144
Pforzheim, Stadtkreis 0,323
Calw 2,553
Enzkreis 2,008
Freudenstadt 2,518
Freiburg, Stadtkreis 0,450
Breisgau-Hochschwarzwald 4,020
Emmendingen 2,303
Ortenaukreis 4,717
Rottweil 1,974
Schwarzwald-Baar-Kreis 2,415
Tuttlingen 1,877
Konstanz 2,044
Lörrach 2,304
Waldshut 2,810
Reutlingen 2,752
Tübingen 1,901
Zollernalbkreis 2,372
Ulm, Stadtkreis 0,326
Alb-Donau-Kreis 3,042
Biberach 2,916
Bodenseekreis 2,026
Ravensburg 3,790
Sigmaringen 2,309
__________________________________________________________________

Summe 100,00.“

Artikel 2

Änderung des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes

§ 16 des ADV-Zusammenarbeitsgesetzes vom 18. De-
zember 1995 (GBl. S. 867), zuletzt geändert durch Ar -
tikel 33 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65,
68), wird wie folgt geändert:

1. Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. Die bisherigen
Absätze 3 bis 7 werden die Absätze 1 bis 5.

2. Im neuen Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „außerdem“
gestrichen.

3. Der neue Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Gesamthöhe der Zuweisung nach Absatz 1
darf 2,55 Millionen Euro jährlich nicht übersteigen.
Die Zuweisung wird vor Beginn der Maßnahme in

einem Pauschalbetrag bis zur Gesamthöhe der für ein
Vorhaben zu erwartenden Kosten gewährt. Der Nach-
weis der Verwendung beschränkt sich auf die Bestäti-
gung des Eingangs und der dem Zuweisungsbescheid
entsprechenden Verwendung der Zuweisung.“

4. In den neuen Absätzen 3 und 4 wird die Angabe „Ab-
satz 3“ jeweils durch die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.

5. Im neuen Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „der
Verwaltungsrat der Datenzentrale, über Zuweisungen
nach Absatz 3“ gestrichen.

Artikel 3

Änderung des Landeshochschulgebührengesetzes

§ 12 Absatz 1 und 2 des Landeshochschulgebührengeset-
zes vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1, 56), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011
(GBl. S. 565, 566), wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Hochschulen erheben für das Land von den Stu-
dierenden einen Verwaltungskostenbeitrag; dies gilt nicht
für die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst. Der
Verwaltungskostenbeitrag wird erhoben für Leistungen
und Leistungsangebote der Einrichtungen zur Verwaltung
und Betreuung der Studierenden. Dazu zählen insbeson-
dere die Leistungen und Leistungsangebote in den Be -
reichen Immatrikulation, Beurlaubung, Exmatrikulation,
Studienberatung, Prüfungen (Verwaltung und Organisa -
tion), Auslandsämter, Vermittlung von Praktika und För-
derung des Übergangs in das Berufsleben.

(2) Der Verwaltungskostenbeitrag beträgt bei den Hoch-
schulen 60 Euro für jedes Semester und bei der Dualen
Hochschule 120 Euro für jedes Studienjahr; bei Trimester-
einteilung beträgt der Verwaltungskostenbeitrag für jedes
Trimester 40 Euro. Der Beitrag ist an der Dualen Hoch-
schule mit dem Immatrikulationsantrag und danach mit
dem Beginn jedes weiteren Studienjahres sowie an den
übrigen Hochschulen mit dem Immatrikulationsantrag
oder mit dem Beginn des jeweiligen Verwaltungssemes -
ters oder Verwaltungstrimesters fällig, ohne dass es eines
Gebührenbescheides bedarf, sofern die Hochschule die
Fälligkeit nicht abweichend bestimmt.“

Artikel 4

Änderung des Zweiten 
Hochschulrechtsänderungsgesetzes

In Artikel 27 § 22 Absatz 4 Satz 3 des Zweiten Hoch-
schulrechtsänderungsgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBl.
S. 1, 68), wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und
folgender Halbsatz angefügt: „die Finanzhilfe wird ab
der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013 um weitere
fünf Prozent gekürzt.“
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Artikel 5

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GBl. 
S. 482, 483) wird wie folgt geändert:

1. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Beamten und Richtern mit Anspruch auf
Dienstbezüge aus einem Eingangsamt der Besoldungs -
gruppe A 9 und höher, der Besoldungsgruppe R 1 oder
aus einem Amt der Besoldungsgruppe W 1 sind für die
Dauer von drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs
die jeweiligen Grundgehälter und Amtszulagen abzu-
senken. In Besoldungsgruppe A 9 und A 10 beläuft sich
die Absenkung auf 4 Prozent, in den anderen Besol-
dungsgruppen auf 8 Prozent der jeweiligen Grundgehäl-
ter und Amtszulagen. Beamte und Richter, denen spä -
tes tens am 31. Dezember 2012 im Geltungsbereich dieses
Gesetzes Dienstbezüge zugestanden haben, unter liegen in
den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 ab weichend von
Satz 1 nicht der Absenkung, im Übrigen gilt abweichend
von Satz 2 eine Absenkung von 4 Prozent.“

2. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 9 wird aufgehoben.

bb) Die bisherigen Nummern 10 bis 13 werden die
Nummern 9 bis 12.

b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

c) In Absatz 3 wird jeweils die Angabe „Absatz 1 
Nr. 10“ durch die Angabe „Absatz 1 Nr. 9“ ersetzt.

2 a. § 73 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Beamte und Richter der Besoldungsgruppen B 2
bis B 11, R 3 bis R 8, W 3 und C 4 kw sind von der
Gewährung des Zuschlags ausgenommen.“

3. § 85 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Beamte des mittleren Dienstes sowie Anwärter
und Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen (§ 88), die für eine Laufbahn des
mittleren Dienstes ausgebildet werden, erhalten ver-
mögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Ge-
setz zur Förderung der Vermögensbildung für Arbeit-
nehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz) in der je-
weils geltenden Fassung.“

4. Die Landesbesoldungsordnung A in Anlage 1 zum
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg wird
wie folgt geändert:

a) Die Besoldungsgruppe A 12 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Bei der Amtsbezeichnung „Konrektor2)“ mit
Funktionszusatz wird dem bisherigen Funk -
tionszusatz ein Bindestrich vorangestellt und
der weitere Funktionszusatz

„– als der ständige Vertreter des Leiters einer
Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und
Hauptschule oder Grund- und Werkrealschu-
le mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern“

angefügt.

bb) Bei der Amtsbezeichnung „Rektor2)“ mit Funk-
tionszusatz wird dem bisherigen Funktionszu-
satz ein Bindestrich vorangestellt und der wei-
tere Funktionszusatz

„– einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund-
und Hauptschule oder Grund- und Werkre-
alschule mit bis zu 80 Schülern“

angefügt.

b) Die Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt geän-
dert:

aa) Bei der Amtsbezeichnung „Konrektor“ wird
der zweite Funktionszusatz wie folgt gefasst:

„– als der ständige Vertreter des Leiters einer
Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und
Hauptschule oder Grund- und Werkreal-
schule mit mehr als 360 Schülern“

und die Fußnote 4 aufgehoben.

bb) Die Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz

„Lehrer 7) 8)

mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen bei überwie-
gender Verwendung in Hauptschul- oder
Werkrealschulbildungsgängen“

sowie die Fußnoten 7 und 8 werden aufgeho-
ben.

cc) Bei der Amtsbezeichnung „Rektor“ wird der
dritte Funktionszusatz gestrichen und es wer-
den folgende Funktionszusätze angefügt:

„– einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund-
und Hauptschule oder Grund- und Werk -
realschule mit mehr als 80 bis zu 180
Schülern

– einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund-
und Hauptschule oder Grund- und Werk -
realschule mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern5)“
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dd) Bei der Amtsbezeichnung „Seminarschulrat“
wird beim dritten Funktionszusatz der Fußno-
tenhinweis „4)“ gestrichen.

5. Die Landesbesoldungsordnung A in Anlage 5 (Lan-
desbesoldungsordnungen A, B, C und W – künftig
wegfallende Ämter [kw]) zum Landesbesoldungsge-
setz Baden-Württemberg wird wie folgt geändert:

a) Die Besoldungsgruppe A 13 kw wird wie folgt
geändert:

aa) Nach der Amtsbezeichnung „Fachschulrat“ mit
Funktionszusätzen wird die Amtsbezeichnung
mit Funktionszusatz

„Konrektor 

als der ständige Vertreter des Leiters einer
Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und
Hauptschule oder Grund- und Werkreal-
schule mit mehr als 180 Schülern6)“

eingefügt.

bb) Bei der Amtsbezeichnung „Lehrer“ mit Funk -
tionszusatz wird dem bisherigen Funktionszu-
satz ein Bindestrich vorangestellt und der wei-
tere Funktionszusatz

„– mit der Befähigung für das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen bei überwiegen-
der Verwendung in Hauptschul- oder Werk -
realschulbildungsgängen 7) 8)“

angefügt.

cc) Nach der Amtsbezeichnung „Polizeischul leh -
rer3)“ werden folgende Amtsbezeichnungen mit
Funk tionszusatz:

„Rektor 

einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund-
und Hauptschule oder Grund- und Werk -
realschule mit bis zu 360 Schülern4)

Seminarschulrat

als Bereichsleiter
an einem Seminar für Didaktik und Lehrer -
bildung (Grund- und Hauptschulen)6)“

eingefügt.

dd) Nach Fußnote 5 werden folgende Fußnoten 6
bis 8 angefügt:

„6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
8) Bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Plan-

stellen in den Besoldungsgruppen A 12 und
A 13 für Lehrer mit der Befähigung für das
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, die
überwiegend in Hauptschul- oder Werkreal-
schulbildungsgängen verwendet werden.“

6. Die Anlage 13 zum Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg wird wie folgt geändert:

a) In der Landesbesoldungsordnung A wird bei Be-
soldungsgruppe A 13 die Fußnote 4 einschließlich
des dazu gehörenden Betrags gestrichen.

b) In den Landesbesoldungsordnungen A, B und C
künftig wegfallende Ämter (kw) wird bei Besol-
dungsgruppe A 13 kw die Fußnote 6 und der Be-
trag von 103,22 eingefügt.

7. Die Anlage 14 zum Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 57 Abs. 1 Nr. 9“ wird einschließlich
der dazu gehörenden Besoldungsgruppen und Be-
träge gestrichen. 

b) Die bisherigen Angaben „§ 57 Abs. 1 Nr. 10“ bis 
„§ 57 Abs. 1 Nr. 13“ werden zu den Angaben 
„§ 57 Absatz 1 Nummer 9“ bis „§ 57 Absatz 1
Nummer 12“.

Artikel 6

Änderung des Jugendbildungsgesetzes

Das Jugendbildungsgesetz in der Fassung vom 8. Juli
1996 (GBl. S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 43 der
Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 70), wird
wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des dritten Abschnitts, Unterabschnitt
2 werden die Wörter „Musikschulen“ und „Jugend-
kunstschulen“ angefügt.

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Eine Jugendkunstschule kann nur gefördert
werden, wenn sie über die in § 4 genannten Vor-
aussetzungen hinaus

1. unter der Leitung eines nach Ausbildung oder
Berufserfahrung geeigneten Künstlers oder
Kunsterziehers steht,

2. Gewähr für eine langfristige und pädagogisch
planmäßige Arbeit bietet und

3. unter kommunaler Trägerschaft oder im Einver-
nehmen mit kommunalen Stellen arbeitet.“

3. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Nach den Wörtern „die Musikschulen“ werden die
Wörter „und die Jugendkunstschulen“ eingefügt.
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4. § 11 wird wie folgt geändert:

Nach den Wörtern „des Landesverbandes der Musik-
schulen“ werden die Wörter „und des Landesverban-
des der Kunstschulen“ eingefügt.

Artikel 7

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
Baden-Württemberg

§ 108 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-
Württemberg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911),
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2012
(GBl. S. 482, 484), wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt und folgende neue Nummer 6 an-
gefügt:

„6. Renten nach dem Gesetz über die Alterssicherung
der Landwirte.“

2. Folgender Absatz 11 wird angefügt:

„(11) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar
2013 eingetreten sind, ist § 108 Absatz 1 Satz 2 in der
bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung anzu-
wenden. Auf Versorgungsfälle, die ab 1. Januar 2013
eintreten, ist § 108 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der Teil der Rente nach
dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
außer Ansatz bleibt, der auf rentenrechtlichen Zeiten
beruht, die bis zum 31. Dezember 2012 in der Alters-
sicherung der Landwirte erworben wurden.“

Artikel 8

Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung

In § 1 Absatz 1 der Lehrkräftezulagenverordnung vom
24. April 1995 (GBl. S. 328), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 54 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 982), wird die Angabe „§ 57 Abs. 1 Nr. 10“ durch
die Angabe „§ 57 Absatz 1 Nummer 9“ ersetzt.

Artikel 9

Änderung der Beihilfeverordnung

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561),
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
24. Juli 2012 (GBl. S. 482, 487), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 5 Absatz 4 Nummer 4 wird die Zahl „18 000“
durch die Zahl „10 000“ ersetzt.

2. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 Nummer 2 wird die Zahl „70“ durch die
Zahl „50“ ersetzt.

b) Satz 3 und Satz 4 werden aufgehoben.

3. In § 15 Absatz 1 Satz 5 wird die Tabelle wie folgt ge-
fasst:

4. § 19 werden folgende Absätze 5 bis 7 angefügt:

„(5) § 5 Absatz 4 Nummer 4 findet in der bis 31. De-
zember 2012 gültigen Fassung weiterhin Anwendung
für am 31. Dezember 2012 vorhandene Ehegatten
und Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz, die nicht gesetzlich krankenversichert sind.
Satz 1 gilt auch in besonderen Härtefällen für am 
31. Dezember 2012 vorhandene Ehegatten und Le-
benspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
Aufwendungen, die zeitlich bis spätestens drei Mo-
nate nach Verkündung dieses Gesetzes entstanden
sind, sind unter den Vo raussetzungen der am 31. De-
zember 2012 geltenden Fassung des § 5 Absatz 4
Nummer 4 beihilfefähig.

(6) § 14 Absatz 1 findet in der bis 31. Dezember 2012
gültigen Fassung weiterhin Anwendung für am 31. De-
zember 2012 vorhandene Beihilfeberechtigte im Sinne
des § 2 Absatz 1, 3 und 4 in der am 31. Dezember 2012
gültigen Fassung. Gleiches gilt für nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes in den Geltungsbereich der Beihilfever-
ordnung wechselnde Personen, die am 31. Dezember
2012 im Geltungsbereich eines anderen Dienstherrn
beihilfeberechtigt waren.

(7) Nummer 1.2.1 Buchstabe b der Anlage gilt in der
bis 31. Dezember 2012 gültigen Fassung weiterhin für
Aufwendungen für zahnärztliche Behandlungen, die
vor dem 1. Januar 2013 begonnen wurden, es sei
denn, dass die Aufwendungen erst nach dem 31. De-
zember 2013 entstanden sind.“

5. Nummer 1.2.1 Buchstabe b der Anlage zur Beihilfe-
verordnung wird wie folgt gefasst:

„die bei einer zahnärztlichen Behandlung nach den
Abschnitten C, F und H des Gebührenverzeichnisses
der GOZ entstandenen Aufwendungen für Auslagen,

Stufe         Bezüge nach Besoldungsgruppen Betrag in Euro jährlich 

       Aktive  Versorgungsempfänger 

 1  A 6 bis A 7  90  75 

 2  A 8 bis A 9  100  85 

 3  A 10 bis A 11  115  105 

 4  A 12, C 1, C 2, C 3   150  125 

 5  A 13 bis A 14, R 1, W 1, H 1 bis H 2  180  140 

 6  A 15 bis A 16, R 2, C 4, W 2, H 3  225  175 

 7  B 1 bis B 2, W 3, H 4  275  210 

 8  B 3 bis B 5, R 3 bis R 5, H 5  340  240 

 9  B 6 bis B 8, R 6 bis R 8  400  300 

 10  Höhere Besoldungsgruppen   480  330 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 2815

8

Material- und Laborkosten nach § 4 Absatz 3 und § 9
der GOZ, soweit sie 70 vom Hundert der ansonsten
beihilfefähigen Aufwendungen übersteigen.“

Artikel 10

Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung

§ 18 der Landeshaushaltsordnung vom 19. Oktober 1971
(GBl. S. 428), zuletzt geändert durch Artikel 17 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 67), wird wie
folgt gefasst:

„§ 18

Kreditermächtigungen

(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne
Einnahmen aus Krediten auszugleichen.

(2) Zum Ausgleich des Haushalts dürfen längstens bis
einschließlich des Haushaltsjahres 2019 Kredite aufge-
nommen werden. Der Abbau der Neuverschuldung be-
ginnt im Jahr 2013 und soll in gleichmäßigen Schritten
fortgesetzt werden. Ausgangswert für den Abbau ist der
nach der Mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2015
bestehende haushaltswirtschaftliche Handlungsbedarf
des Jahres 2013. Kreditaufnahmen aufgrund der Inan-
spruchnahme von aus Vorjahren übertragenen Einnah-
meresten bleiben im Rahmen des Abbaus der Neuver-
schuldung außer Betracht. 

(3) Von Absatz 2 kann abgewichen werden bei einer von
der Normallage abweichenden Entwicklung der Netto-
steuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg. In die-
sem Fall sind die Auswirkungen der Steuerschwankungen
auf den Haushalt wirkungsgleich zu berücksichtigen
(Steuerschwankungskomponente). Eine positive Steuer-
schwankungskomponente vergrößert, eine nega tive Steu-
erschwankungskomponente verringert den Abbauschritt.
Die Steuerschwankungskomponente ergibt sich aus dem
Unterschied zwischen den Nettosteuereinnahmen und
dem langfristigen Nettosteuereinnahmeniveau (Trend-
steuereinnahmen). Die Trendsteuereinnahmen des Jahres
2011 werden in Höhe der Ist-Nettosteuereinnahmen des
Jahres 2011 festgelegt. Für die Folgejahre werden die
Trendsteuereinnahmen eines Haushaltsjahres entsprechend
dem Produkt der Trendsteuereinnahmen des Vorjahres
und der durchschnittlichen Wachstumsrate der Netto-
steuereinnahmen der letzten 30 Jahre ermittelt.

(4) Weiterhin kann von Absatz 2 abgewichen werden
zum Ausgleich eines negativen Saldos aus der Bereini-
gung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle
Transaktionen (Finanztransaktionskomponente). Ein po-
sitiver Saldo vergrößert, ein negativer Saldo verringert
den Abbauschritt.

(5) Weicht nach Abschluss des Haushaltsjahres die Höhe
der in Anspruch genommenen neuen Kreditermächtigun-

gen von der nach der tatsächlichen Haushaltsentwick-
lung zu ermittelnden fiktiven Kreditaufnahmemöglich-
keit ab, ist der abweichende Saldo auf ein Kontrollkonto
zu buchen. Bei negativem Saldo ist auf einen Ausgleich
des Kontrollkontos hinzuwirken. Der negative Wert des
Kontrollkontos soll im Betrag einen Wert von 10 Pro-
zent der Trendsteuereinnahmen des abgelaufenen Haus-
haltsjahres nicht überschreiten. Dies ist im Rahmen der
Haushaltsaufstellung zu berücksichtigen. Ist der Saldo
des Kontrollkontos negativ und überschreitet der Betrag
des Saldos den Wert von 7 Prozent der Trendsteuerein-
nahmen des abgelaufenen Haushaltsjahres, vergrößert
sich der Abbauschritt jeweils im nächsten Jahr um den
überschießenden Betrag, höchstens aber um 1,5 Prozent
der Trendsteuereinnahmen des abgelaufenen Haushalts-
jahres; die Vergrößerung des Abbauschritts wird nur
wirksam in Jahren mit positiver Veränderung der Steuer-
schwankungskomponente. 

(6) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Not-
situationen, die sich der Kontrolle des Landes Baden-
Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich
beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach Absatz 1
und 2 aufgrund eines Beschlusses mit der Mehrheit der
Mitglieder des Landtages abgewichen werden. Im Falle
der Abweichung ist der Beschluss mit einem Tilgungs-
plan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 1 auf-
genommenen Kredite hat binnen eines angemessenen
Zeitraumes zu erfolgen.

(7) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe
das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Kredite
aufnehmen darf

1. zur Deckung von Ausgaben;

2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassen-
wirtschaft (Kassenverstärkungskredite). Soweit diese
Kredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung
wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenver-
stärkungskredite dürfen nicht später als sechs Monate
nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenom-
men worden sind, fällig werden;

3. zur Anschluss- oder Umfinanzierung bestehender
Kredite am Kreditmarkt.

(8) Die Ermächtigungen nach Absatz 7 Nummer 1 und 3
gelten bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres und,
wenn das Haushaltsgesetz für das zweitnächste Haus-
haltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Ver-
kündung dieses Haushaltsgesetzes, längstens bis zum 
31. Dezember 2019. Die Ermächtigungen nach Absatz 7
Nummer 2 gelten bis zum Ende des laufenden Haus-
haltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächs -
te Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur
Verkündung dieses Haushaltsgesetzes.

(9) Im Rahmen der Kreditfinanzierung darf das Minis -
terium für Finanzen und Wirtschaft Vereinbarungen mit
dem Ziel der Optimierung von Kreditkonditionen oder
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der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abschließen.
Dies gilt für bereits bestehende Kredite, einschließlich
deren Anschluss- oder Umfinanzierung, sowie für die im
Haushaltsjahr vorgesehenen neuen Kredite.

(10) Die Landesregierung legt dem Landtag erstmals
zum 1. Juli 2013 einen jährlich fortzuschreibenden Fi-
nanzplan zur Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem
Gesetz vor.

(11) Näheres zu den Vorgaben der Absätze 3 bis 6 wird
vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft durch
Rechtsverordnung festgelegt.“

Artikel 11

Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes

§ 18 Absatz 2 Satz 1 des Privatschulgesetzes in der Fas-
sung vom 1. Januar 1990 (GBl. S. 105), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. April 2012 (GBl.
S. 209, 210), wird wie folgt gefasst:

„(2) Der jährliche Zuschuss je Schüler nach § 17 Absatz 1
beträgt bei Vollzeitform für

a) Grundschulen und die Klassen 1 bis 4 der Freien Wal-
dorfschulen 73,7 Prozent des Endgrundgehalts der Be-
soldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete Lehr-
kräfte an Grundschulen;

b) Hauptschulen und Werkrealschulen 115,1 Prozent
des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des Ein -
gangs amts für beamtete Lehrkräfte an Hauptschulen;

c) Realschulen 72,5 Prozent des Endgrundgehalts der
Besoldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen;

d) die Klassen 5 bis 12 der Freien Waldorfschulen 80,6
Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe
des ersten Beförderungsamts für beamtete Lehrkräfte
des höheren Dienstes an Gymnasien;

e) allgemein bildende Gymnasien und die Klasse 13 der
Freien Waldorfschulen 83,4 Prozent des Endgrundge-
halts der Besoldungsgruppe des ersten Beförderungs-
amts für beamtete Lehrkräfte des höheren Dienstes an
Gymnasien;

f) die Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen den
Durchschnittsbetrag (arithmetischer Mittelwert) der
sich aus den Buchstaben b, c und e ergebenden Zu-
schussbeträge zuzüglich eines Zuschlags von 10 Pro-
zent für den Ganztagsbetrieb an der Sekundarstufe I;
Träger erstmals genehmigter Gemeinschaftsschulen
erhalten darüber hinaus im ersten Jahr der Unterrichts-
aufnahme einmalig einen zusätzlichen Zuschuss in
Höhe von 11 600 Euro;

g) berufliche Gymnasien 89,5 Prozent des Endgrundge-
halts der Besoldungsgruppe des ersten Beförderungs-

amts für beamtete Lehrkräfte des höheren Dienstes an
Gymnasien;

h) Fachschulen für Sozialpädagogik (Berufskollegs),
Fachschulen für Sozialwesen, Fachrichtung Jugend-
und Heimerziehung (Berufskollegs) und Fachschulen
für Sozialwesen, Fachrichtung für Heilerziehungspfle-
ge (Berufskollegs) 115,5 Prozent des Endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe des ersten Beförderungsamts
für beamtete Lehrkräfte des höheren Dienstes an be-
ruflichen Schulen;

i) technische Berufsfachschulen und technische Fach-
schulen 121,3 Prozent des Endgrundgehalts der Besol-
dungsgruppe des Eingangsamts für beamtete Lehr-
kräfte an Realschulen;

j) die übrigen Berufsfachschulen und die übrigen Fach-
schulen vorbehaltlich der in § 25 getroffenen Rege-
lung 112,1 Prozent des Endgrundgehalts der Besol-
dungsgruppe des Eingangsamts für beamtete Lehr-
kräfte an Realschulen;

k) technische Berufskollegs 107,1 Prozent des End-
grundgehalts der Besoldungsgruppe des Eingangsamts
für beamtete Lehrkräfte an Realschulen;

l) die übrigen Berufskollegs vorbehaltlich der in § 25 ge-
troffenen Regelung 97,9 Prozent des Endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe des Eingangsamts für beamtete
Lehrkräfte an Realschulen.“

Artikel 12

Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl.
S. 793, 794), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 24. Juli 2012 (GBl. S. 482), wird wie folgt geändert:

§ 78 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 2 Nummer 4 wird die Angabe „Sätze 3 und 4“
durch die Angabe „Sätze 3 bis 6“ ersetzt.

2. Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„In der Regel umfasst die zumutbare Eigenvorsorge
bei Beihilfeberechtigten, bei nach der Höhe ihrer Ein-
künfte wirtschaftlich nicht unabhängigen Ehegatten,
Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz sowie bei Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfängern 50 Pro-
zent und bei den Kindern 20 Prozent dieser Auf -
wendungen, im Falle der freiwilligen Versicherung in
der gesetzlichen Krankenversicherung die Leistungen
im Umfang nach dem Fünften Buch Sozialgesetz-
buch, soweit nicht pauschale Beihilfen vorgesehen
werden.“
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3. Es werden folgende Sätze angefügt:

„Satz 4 findet in der bis 31. Dezember 2012 gültigen
Fassung weiterhin Anwendung für am 31. Dezember
2012 vorhandene Beihilfeberechtigte im Sinne des § 2
Absatz 1, 3 und 4 der Beihilfeverordnung in der am 
31. Dezember 2012 gültigen Fassung. Gleiches gilt
für nach dem 31. Dezember 2012 in den Geltungs -
bereich der Beihilfeverordnung wechselnde Personen,
die am 31. Dezember 2012 im Geltungsbereich eines
anderen Dienstherrn beihilfeberechtigt waren.“

Artikel 13

Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft, soweit
in Absatz 2 bis 4 nichts Abweichendes geregelt ist.

(2) Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 8 tritt
mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft. 

(3) Artikel 1 a tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

(4) Artikel 11 tritt am 1. August 2013 in Kraft.

(5) § 12 des Landeshochschulgebührengesetzes in der
Fassung des Artikels 3 dieses Gesetzes findet erstmals
für das Semester oder an der Dualen Hochschule für das
Studienjahr Anwendung, das nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes beginnt.

(6) Die am 31. Dezember 2012 vorhandenen Beamten
mit Anspruch auf eine Zulage nach § 57 Absatz 1 Num-
mer 9 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBesGBW) erhalten für den Wegfall dieser Stel-
lenzulage, solange die bisherigen Anspruchsvorausset-
zungen für die Gewährung der Zulage weiterhin erfüllt
wären, eine Ausgleichszulage, deren Höhe und Vermin-
derung sich in entsprechender Anwendung von § 64
LBesGBW bemisst. Satz 1 gilt entsprechend für am 
31. Dezember 2012 ohne Dienstbezüge beurlaubte Be-
amte, die am Tag vor ihrer Beurlaubung Anspruch auf
diese Zulage hatten.

(7) Für Beamte und Richter, deren Ruhestand wegen Er-
reichens der Altersgrenze vor dem 1. Januar 2013 hinaus-
geschoben wurde, gilt § 73 LBesGBW in der Fassung vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


